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VERTRAG  

ZWISCHEN 

INDUSTRIEVERBAND HYGIENE UND OBERFLÄCHENSCHUTZ  
FÜR INDUSTRIELLE UND INSTITUTIONELLE ANWENDUNG E.V. (IHO) 

MAINZER LANDSTRASSE 55,  

60329 FRANKFURT/MAIN 

- im folgenden „IHO“ genannt –  

 
und 
 
FIRMA: 

ANSCHRIFT:  

 

 

- im folgenden „Antragsteller“ genannt – 

 

über die Listung ihrer Präparate in der  IHO -  Liste viruswirksamer Desinfektionsmit-
tel.  

 

Präambel 

Die IHO – Viruzidieliste ist eine für jedermann frei zugängliche Internetliste auf der 
Webseite des IHO. Sie ist nach Anwendungsbereichen gegliedert und innerhalb ei-
nes Anwendungsbereiches alphabetisch nach Präparatenamen geordnet. Sie soll 
Anwendern einen Überblick über die viruzide Wirksamkeit im Markt erhältlicher De-
sinfektionsmittel geben. Dabei legt der IHO größten Wert auf eine wissenschaftlich 
fundierte Information. Der IHO macht selbst keine Eintragungen in die Liste, diese 
werden von den Antragstellern selbst vorgenommen. 

Die IHO – Viruzidieliste ist ein Pilotprojekt, um festzustellen, ob für eine solche Liste 
ein echter Bedarf besteht. Abhängig von der weiteren Entwicklung kann es sein, dass 
die Liste umgestaltet oder eingestellt wird.  

 

§ 1 Listung  

a) Nach Abschluss des vorliegenden Vertrages erhält der Antragsteller die Zu-
gangsberechtigung inklusive Codewort, damit er seine Eintragungen in die Liste 
vornehmen kann. Stammdaten (Firmenidentität) werden vom IHO eingetragen. 
Weitere Firmenangaben sowie Eintragungen in die Produktliste nimmt der An-
tragsteller selbst vor.  
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b) Der Antragsteller darf pro Anwendungsbereich ein Präparat nur einmal eintragen. 
Befindet sich dasselbe Präparat gleichzeitig unter einem anderen Namen im Ver-
kehr, ist eine separate Eintragung erlaubt. Der Antragsteller versichert, dass je-
des eingetragene Präparat bei der zuständigen Behörde ordnungsgemäß gemel-
det, registriert oder zugelassen ist, soweit gesetzlich erforderlich. 

c) Der Antragsteller darf Konzentrations- / Zeitrelationen eines Präparates nur in 
eine der Listenspalten "viruzid gemäß DVV" oder "viruzid gemäß EN 14476"  ein-
tragen, da gleichzeitige Eintragungen in beiden zu Verwirrungen beim Anwender 
führen könnten. Davon unberührt bleiben die anderen Eintragungen, z.B. "be-
grenzt viruzid" oder "Rotavirus". Pro Spalte des Anwendungsbereiches dürfen 
maximal vier Konzentrations- / Zeitrelationen eingetragen werden, bei einem un-
verdünnt anzuwendenden Präparat jedoch nur eine.  

d) Dem Antragsteller wird an geeigneter Stelle in der Liste die Möglichkeit eines 
Links zu seiner Homepage gegeben. Eine Verlinkung zu Produkt – Werbeseiten 
ist ausgeschlossen. 

e) Die Eintragungen in den Spalten „viruzid“ und „begrenzt viruzid“ müssen auf Gut-
achten, Dokumentationen und Untersuchungsergebnissen beruhen, die den zum 
Zeitpunkt der Antragstellung gültigen DVV Richtlinien, bzw. europäischen Nor-
men entsprechen. Im Falle von Änderungen derselben müssen spätestens acht-
zehn Monate danach aktualisierte Daten verfügbar sein. Dies gilt für die Spalten 
"viruzid" und "begrenzt viruzid". Im Falle von Gutachten gemäß den Richtlinien 
der DVV gelten die Änderungen des Jahres 2005 als keine Änderungen im Sinne 
dieses Absatzes. 

f) Der Hersteller stellt in seiner Verantwortung sicher, dass die vorliegenden Wirk-
samkeitsbelege auf die aktuell vermarktete Rezeptur anwendbar sind. Insbeson-
dere müssen die Wirksamkeitsaussagen von jeder aktuell vermarkteten Rezeptur 
nachprüfbar erfüllt werden. 

g) Zum Ende jedes Kalenderjahres werden die Eintragungen automatisch gelöscht, 
es sei denn, der Antragsteller bestätigt zwischen 15. November und 31. Dezem-
ber die Richtigkeit jedes Eintrags. 

h) Der Antragsteller benennt eine verantwortliche Person (einschließlich E-Mail Ad-
resse), die Ansprechpartner des IHO ist. Änderungen sind dem IHO unverzüglich 
mitzuteilen. 

i) Der IHO behält sich vor, die vorgenannten Kriterien und Vorschriften zu ändern. 
Darüber wird den Antragstellern per E-Mail Mitteilung gemacht. Werden dadurch 
Änderungen der Listungseinträge erforderlich, setzen die Antragsteller diese bin-
nen 8 Wochen nach Versand der E-Mail um. 

 

§ 2 Haftung  

Die ausschließliche Verantwortung für die Richtigkeit der Informationen über das 
Präparat trägt der Antragsteller. Der Antragsteller stellt den IHO von allen Schadens-
ersatzansprüchen Dritter frei, die wegen Schäden durch fehlerhafte Angaben in der 
Viruzidieliste gegen den IHO erhoben werden. 

Der IHO wird in seine Webseite eine Haftungsausschlussklausel aufnehmen, mit der 
in rechtlich zulässiger Weise eine Haftung sowohl des IHO als auch des Antragstel-
lers für fahrlässige Schadensverursachung durch fehlerhafte Angaben in der 
Viruzidieliste ausgeschlossen wird. Eine Haftung des IHO wegen Unwirksamkeit der 
Haftungsausschlussklausel ist ausgeschlossen, es sei denn, die Unwirksamkeit ist 
durch grobfahrlässiges oder vorsätzliches Handeln des IHO und seiner Mitarbeiter 
verursacht worden. 
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§ 3 Auskunftsverpflichtung des Antragstellers 

Der Antragsteller verpflichtet sich, Anwendern und dem IHO auf Anfrage innerhalb 
von sechs Wochen mindestens ein zusammenfassendes Gutachten zur Verfügung 
zu stellen, das die Eintragungen des betreffenden Präparates begründet. 

Untersuchungsberichte und Einzelergebnisse von Tests sind nicht Gegenstand die-
ser Auskunftsverpflichtung.  

 

§ 4 Kündigung  

a) Dieser Vertrag kann von beiden Parteien jederzeit fristlos gekündigt werden, vom 
IHO allerdings nur bei Verstößen des Antragstellers gegen Regelungen dieses 
Vertrages. Auch wenn nur ein Präparat betroffen ist, kann die Kündigung für alle 
Einträge eines Antragstellers ausgesprochen werden.  

b) Der IHO behält sich vor, die Veröffentlichung der gesamten Liste mit allen Eintra-
gungen durch einseitige Entscheidung und ohne Begründung gegenüber den An-
tragstellern einzustellen. Alle Verträge sind in diesem Fall 2 Wochen nach der 
entsprechenden Mitteilung an die Antragsteller beendet. 

c) Unverzüglich nach der Beendigung des Vertrages wird der IHO alle Einträge des 
betreffenden Antragstellers aus der Viruzidieliste löschen.  

 

§ 5 Sonstiges  

a) Der Antragsteller erkennt an, dass das Urheberrecht an der Viruzidieliste als 
Ganzes ausschließlich beim IHO liegt. Der Antragsteller überträgt sämtliche Nut-
zungs- und Verwertungsrechte, die er an seinen eigenen Beiträgen in der 
Viruzidieliste erwirbt, unwiderruflich auf den IHO. 

b) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar 
sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar  werden, so wird 
dadurch die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt. An die Stelle 
der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame 
und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der Zielsetzung möglichst 
nahe kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen beziehungsweise 
undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen 
gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist.  
§ 139 BGB findet keine Anwendung. 

 

INDUSTRIEVERBAND HYGIENE UND OBERFLÄCHENSCHUTZ  
FÜR INDUSTRIELLE UND INSTITUTIONELLE ANWENDUNG E.V. (IHO) 

 

Datum _________________   ___________________________ 

  Dr. Heiko Faubel  
- Geschäftsführer -  

FIRMA: 

 

Datum __________________  ____________________________ 

Antragsteller  
           (rechtsverbindliche Unterschrift) 
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VERANTWORTLICHE PERSON BEIM ANTRAGSTELLER: 

 

TITEL:    _____________________________________ 

 

NAME:   _____________________________________ 

 

VORNAME:  _____________________________________ 

 

FIRMA:  _____________________________________ 

 

ABTEILUNG:  _____________________________________ 

 

EMAIL:  _____________________________________ 

 

TELEFON / -DURCHWAHL: __________________________________ 

 

 


